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ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen für Luftreinhaltung 
 
Mit Schreiben vom 17.11.2008 hat der Umweltsenat um Ergänzung meines Gutachtens 
vom 10.10.2008 hinsichtlich des Bezugs der festgestellten Immissionszunahme auf die 
maßgeblichen Grenzwerte im Sinne des Schwellenwertkonzeptes ersucht. 

Die festgestellte Immissionszunahme bezieht sich offenbar auf die im dortigen Abschnitt 
4 genannten (konservativen) Abschätzungen der relativen Änderungen der lang- und 
kurzfristigen Immissionsbelastungen durch Stickstoffdioxid in der Größenordnung von 
ca. 0,4 % bzw. ca. 1 %.  

Da sich die lokal höchsten Langzeit- und gelegentlichen Kurzzeitimmissionsbelastungen 
(als Jahres- bzw. maximale Halbstundenmittelwerte) in der Größenordnung der Grenz-
werte gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft bewegen, sind die genannten Zahlenwerte 
auch als höchste prozentuelle Zunahme in Relation zu den Grenzwerten (d.h. als Beiträge 
zu allfälligen lokalen Grenzwertüberschreitungen) anzusehen.  

Im aktuellen Leitfaden UVP und IG-L (Bericht BE-274, Umweltbundesamt GmbH, Wien 
2007) sind als Irrelevanzkriterien für die Zusatzbelastungen in Gebieten mit Immissions-
grenzwertüberschreitungen Beiträge von 1 % des Jahresmittel-Grenzwertes und 3 % des 
Halbstundenmittel-Grenzwertes an NO2 genannt. Die gegenständlichen Werte liegen 
deutlich unter diesen Schwellenwerten der Irrelevanz. 
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